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Staat und Staatsbildung, obwohl als Themen
der historischen Forschung mitunter als zu
konventionell oder gar überholt abgeschrie-
ben, üben immer noch eine nahezu ungebro-
chene Faszination auf die Geschichtswissen-
schaft aus. Dies ist u. a. darauf zurückzu-
führen, dass sie mit einem anderen Schlüs-
selbegriff, dem der Herrschaft, in eine nahe-
zu untrennbare Verbindung gebracht wurden
und werden. So plausibel diese Beziehung zu-
nächst klingen mochte (und mag), sind den-
noch vermehrt Zweifel aufgetreten, ob Herr-
schaftsbeziehungen hinreichend nur mit einer
„an Staatlichkeit orientierten Begrifflichkeit“
beschrieben werden können, in der der Staat
gewissermaßen „als universale Leitkategorie“
(S. 19) fungiert.

Die Herausgeber des hier zu besprechen-
den Buches bemühen sich in ihrer instrukti-
ven, umfassenden Einleitung, den ganzen Fa-
cettenreichtum dieser spannungsreichen Be-
ziehung vorzustellen. Markus Meumann und
Ralf Pröve setzen sich zunächst mit Absolu-
tismus, Sozialdisziplinierung und Konfessio-
nalisierung und damit solchen Begriffen aus-
einander, die die traditionellen etatistischen
Interpretationsmodelle stützten, um sich im
Anschluss mit der Stände-, Aufstands- und
Widerstandsforschung einem konträren Kon-
zept zuzuwenden. Doch auch dieses erscheint
bei genauerem Hinsehen letztlich mit seinem
Widerspruch gegen Begriffe wie „Regulie-
rungsdruck“ oder „Verrechtlichungstenden-
zen“ auf den Bezugspunkt „Staat“ gerichtet.
Aus der kompetenten Beschreibung der Ver-
ästelungen der Forschung leiten die Heraus-
geber die Konzeption des vorliegenden Ban-
des ab. Herrschaft wird hier nicht auf eine
bipolare Erscheinung beschränkt, sondern in
ein multipolares Begriffssystem eingeordnet.
Die Beiträge zu Widerstand und Vollzugsdefi-
zit werden hier nicht – wie oft praktiziert – als
Ausnahme, sondern als Teil des Alltags von
„Herrschaftspraxis“ beschrieben.

Die folgenden acht Beiträge versuchen sich
aus sehr verschiedenen strukturellen und re-
gionalen Blickwinkeln – und dies ist zweifel-
los ein Verdienst des Bandes – der zugrunde
liegenden Fragestellung anzunähern. Frank
Kleinhagenbrock wendet sich mit seinem Un-
tersuchungsgebiet (Grafschaft Hohenlohe) ei-
ner Konstellation zwischen Obrigkeit und
Untertanen zu, die nach älterem Interpreta-
tionsmuster allenfalls als Sonderfall interpre-
tiert worden wäre. Die hier herangezogenen
Quellen, die im Zusammenhang einer 1609 er-
folgten Umwandlung von Untertanendiens-
ten in Dienstgeld entstanden, lassen sich als
„Ergebnis eines kommunikativen Prozesses
zwischen Herrschaft und Untertanen“ (S. 60)
erklären und bilden für den Autor die Ver-
anlassung nach Kontinuitäten dieses „Einver-
nehmens von Herrschaft und Untertanen“ zu
fragen. Methodisch sinnvoll erschien in die-
sem Zusammenhang auch der vergleichende
Blick auf benachbarte Territorien, der die be-
sondere Qualität des Verrechtlichungsprozes-
ses bei den hohenlohischen Untertanen ver-
deutlicht.

Reingard Esser wählt in ihrem Beitrag
eine kulturgeschichtliche Perspektive, die
nach der Bedeutung von „Sprache als Herr-
schaftsmittel“ fragt. Das Beispiel der hessen-
kasselschen Stände bestätigt im Großen und
Ganzen die auch schon für einige andere Ter-
ritorien nachgewiesenen Muster ständepoli-
tischer Partizipationsbemühungen, insbeson-
dere den Wandel von der konfessionellen Po-
lemik hin zu juristischen Argumentation.

Ursula Löffler untersucht mit der dörfli-
chen Amtsträgerschaft im Herzogtum Mag-
deburg eine Personengruppe im Herrschafts-
gefüge zwischen Gemeinde und Obrigkeit,
der gleichsam eine Scharnier- bzw. Mittler-
stellung zukam. Es hätte nicht unbedingt des
etwas isoliert dastehenden Ausfluges in die
„Theorie der Strukturierung“ von Anthony
Giddens bedurft; letztlich bestätigen die von
der Autorin ausgewerteten Quellen wieder
einmal die Mängel des traditionellen Herr-
schaftskonzeptes. Dörfliche Amtsträger „wa-
ren selbst Objekte der Herrschaft“ (S. 118),
und die Dorfgemeinde verfügte über eigene
Handlungsoptionen.

Als innovativ erweist sich der Ansatz von
Thomas Fuchs, der zwar auch wieder die
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lokale Amtsträgerschaft eines Territorialstaa-
tes (Hessen-Kassel) in den Fokus nimmt,
sich aber vor allem für die Wahrnehmung
der Herrschaftspraxis interessiert. Der Beitrag
geht damit explizit über das schlichte Aufzei-
gen von Vollzugsdefiziten des frühneuzeitli-
chen Staates hinaus, über die nun wahrlich
Konsens in der Forschung bestehen dürfte.
Der Autor kommt am Ende seiner Ausfüh-
rungen zu dem Fazit: Herrschaftsdurchdrin-
gung erwies sich stets in mehrfacher Hinsicht
als ressourcenabhängig.

Es erschien nur folgerichtig, dass die Her-
ausgeber auch drei militärgeschichtliche Bei-
träge in den Band aufnahmen, bildet doch
die Formierung der stehenden Heere einen
entscheidenden Baustein im Interpretament
der Staatsbildung im „absolutistischen“ Zeit-
alter. Jutta Nowosadtko, die sich bereits durch
einschlägige Studien zu Themen der „neu-
en Militärgeschichte“ ausgewiesen hat, zeigt,
dass Entwicklungen im Militärwesen, wie die
Herausbildung eines miles perpetuus, eher
allmählich verlaufende Prozesse denn scharf
konturierte Zäsuren bildeten. Ältere Darstel-
lungen zu dieser Thematik hatten Militär-
und Zivilbevölkerung meist zu scharf von-
einander getrennt. Ihrem Resümee, dass die
„Verherrschaftlichung“ im Militär im 17./18.
Jahrhundert „auf halbem Wege stehen blieb“
(S. 137), ist auf Grund der von ihr präsentier-
ten Belege (vor allem zur Militärjustiz), aber
auch anderer Erkenntnisse der neueren For-
schung beizupflichten.

Auch Stefan Kroll wendet sich in seinem
Aufsatz über die Rekrutenaushebungen im
Kursachsen des 18. Jahrhunderts der herr-
schaftlichen Durchsetzung im Militär zu. Er
rekonstruiert ein breites Spektrum an Formen
eines aktiven und passiven Sich-Widersetzens
der Bevölkerung. Sein Plädoyer, die Militär-
geschichte stärker als bislang geschehen in die
Protest- und Agrargeschichtsforschung ein-
zubeziehen, ist daher plausibel.

In eine ähnliche Richtung zielt der Bei-
trag von Martin Winter, der sich den Zu-
griffsmöglichkeiten des preußischen Staates
auf das Vermögen geflohener kantonpflichti-
ger Untertanen zuwendet. Auf der Basis einer
dichten Quellenüberlieferung stellt der Autor
ein Geflecht von persönlichen Interessen der
Amtsträger, Kompetenzgerangel und subtilen

Anpassungsstrategien der betroffenen Famili-
en vor. Die auffällige Zunahme solcher Fälle
nach dem Siebenjährigen Krieg erklärt er al-
lerdings entgegen älteren Auffassungen we-
niger mit einer Zunahme von Widersetzlich-
keiten seitens der Kantonpflichtigen als viel-
mehr mit verbesserten staatlichen Erfassungs-
methoden.

Die Beobachtung der älteren Forschung,
wonach es auch für eine spätere, zuneh-
mend institutionalisierte Phase des Staatsbil-
dungsprozesses Sinn macht, personale Bin-
dungen zu berücksichtigen, greift Marcus
Ventzke auf. Ihn interessiert, wie die im Zei-
chen der Aufklärung stehende Reformpoli-
tik im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach
„initiiert und praktisch implementiert werden
konnte“ (S. 231). Der Autor rekonstruiert in-
nerhalb der Amtsträgerschaft, aber auch un-
ter den Jenenser Universitätsgelehrten perso-
nelle Netzwerke, von denen alle Beteiligten
Vorteile hatten. An Fallbeispielen kann er zei-
gen, wie durch die Nutzung von Multiplika-
toren unter den örtlichen Eliten die Durch-
setzung der Reformen in der Breite vorange-
trieben wurde. Der Autor thematisiert aber
auch die aus der kleinstaatlichen Begrenztheit
entspringenden Probleme: Die Überschaubar-
keit führte häufig zu „Monopolbildungen be-
stimmter Eliten oder Favoriten“; die für den
Erfolg der Reformprojekte so dringend erfor-
derliche Diskursivität litt deshalb unter den
von den Weimarer Geheimen Räten dominier-
ten „autoritären Netzwerken“ (S. 248).

Es ist verständlich, dass die acht Beiträge
des vorliegenden Bandes nur einige exempla-
rische Fallstudien zu dem in der Einleitung
eröffneten breiten empirischen und methodi-
schen Spektrum des Themas bieten können.
Alle Beiträge erweisen sich indes als instruk-
tiv und weiterführend. Die Autoren versu-
chen durchgängig, „Herrschaft“ nicht als ein-
dimensionalen Prozess und die Beherrschten
nicht nur als „Befehlsempfänger“ zu begrei-
fen. Es bleibt zu hoffen, dass die diesem Band
zugrunde liegenden Ansätze auch für weitere
strukturelle Bereiche und Territorien verfolgt
werden.

HistLit 2005-4-052 / Frank Göse über Meu-
mann, Markus; Pröve, Ralf (Hg.): Herrschaft
in der Frühen Neuzeit. Umrisse eines dynamisch-

© H-Net, Clio-online, and the author, all rights reserved.



M. Meumann u.a. (Hgg.), Herrschaft in der Frühen Neuzeit 2005-4-052

kommunikativen Prozesses. Münster 2004. In: H-
Soz-u-Kult 25.10.2005.

© H-Net, Clio-online, and the author, all rights reserved.


